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VERSICHERUNGEN SOLLEN IM ALTER ZUR HÄLFTE BESTEUERT WERDEN

STEUERKOMPROMISS IM VERMITTLUNGSAUSSCHUSS

Der Weg für das Alterseinkünftegesetz ist frei: Die Besteuerung der Alterseinkünfte kann wie geplant vom kommenden Jahr an neu geregelt werden. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat einigte sich am Mittwochabend in Berlin mehrheitlich auf einen Kompromiss zur künftigen steuerlichen Behandlung von Lebensversicherungen mit einmaliger Auszahlung.

Lebensversicherungen werden künftig besteuert

Während die Union zunächst breiten Widerstand gegen das gesamte Gesetz zur Besteuerung von Alterseinkünften angekündigt hatte, beschränkte sie sich im Vermittlungsverfahren dann im Wesentlichen darauf, eine Änderung bei der Besteuerung der Kapitalversicherung durchzusetzen.

Der Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses sieht vor, dass das Steuerprivileg von Lebensversicherungen bei Neuverträgen von 2005 an wie geplant entfällt. Die Erträge sollen zur Hälfte besteuert werden, wenn die Lebensversicherung mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Jahren nach Vollendung des 60. Lebensjahres ausgezahlt wird. Damit gilt dann eine ähnliche Regelung wie bei der Steuer auf Kapitaleinkünfte (Halbeinkünfteverfahren).

Bisher sind Erträge einer Lebensversicherung nach einer Laufzeit von zwölf Jahren steuerfrei. Rot-Grün wollte diese Steuerbefreiung abschaffen und nur die Steuerlast durch eine Verteilung auf mehrere Jahre lindern. Die Union stoppte das Gesetz in dem von ihr dominierten Bundesrat. Sie sah in den Plänen eine erhebliche Benachteiligung der Kapitallebensversicherung im Vergleich zu anderen Vorsorgeformen.

Der Kompromiss folgt nun einer gewissen Logik: So stammen die Erträge bei Lebensversicherungen

im Wesentlichen aus Zinsen (komplett zu versteuern), aus Dividenden (hälftige Besteuerung) und aus Kursgewinnen (nach einem Jahr steuerfrei). Die 50-prozentige Versteuerung liegt damit in der Mitte.

Aber ACHTUNG: Die Neuregelung soll nur für Abschlüsse ab 2005 gelten. Altverträge werden

also nicht betroffen sein. Auch Verträge, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, sind nicht betroffen.

Die übrigen Kernelemente des vom Bundestag beschlossenen Alterseinkünftegesetzes waren zwischen Regierung und Opposition nicht weiter umstritten. Dies betrifft vor allem den schrittweisen Übergang zur nachgelagerten Besteuerung. Danach werden die Beiträge zur gesetzlichen Rente und zur privaten Altersvorsorge ab 2005 schrittweise bis 2025 steuerfrei gestellt, während die Rentenzahlungen schrittweise bis 2040 voll zu versteuern sind. Diese Umstellung vom kommenden Jahr an hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert.

Das Gesetz tritt in Kraft, wenn der Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses

auch von Bundestag und Bundesrat noch abschließend gebilligt wird.

Deswegen lautet die Empfehlung für eine steueroptimierte Ergänzung der Altersversorgung:

Handeln Sie jetzt!
